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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.2004

Norm

ASVG §333 Abs3

Rechtssatz

Auf ein nicht als Kfz-haftp1ichtversichertes Schidoo, das beim Unfall bestimmungsgemäß auf einer Schipiste benutzt

wurde, ist die Ausnahmebestimmung des § 333 Abs 3 ASVG auch dann nicht anzuwenden, wenn es fallweise auch auf

einer von Fußgängern benutzten Hotelzufahrt eingesetzt wurde, da auf die Verwendung des Fahrzeuges im

Unfallzeitpunkt und unmittelbar davor abzustellen ist.
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Schlagworte

Haftungsprivileg, Dienstgeber, Kraftfahrzeug
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